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Politische Gemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Rechenschaftsbericht 2019 

3. Rechnungsablage 2019 

4. Budget 2021 

5. Steuerfuss 2021 

6. Totalrevision Feuerwehrreglement 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-
gen ab Freitag, 30. Oktober 2020 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder 
können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Politische Gemeinde

Erläuterung zu Traktandum 4 und 5 

Bericht und Antrag des Gemeinderates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Erfolgsrechnung 

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Ertragsüberschuss 68'234.60

Aufwandüberschuss 97'200.00 80'000.00

Investitionsrechnung 

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss 1'963'737.70

Bemerkungen 

 Die Schmutz- und Regenwasserleitungen müssen bei der Liegenschaft 
Hauptstrasse 20 saniert werden, Kostenpunkt ca. CHF 13'600.00.  

 Die Wanderwegweiser müssen ersetzt werden. Die Gesamtkosten von 
CHF 100'000.00 fallen je zur Hälfte im 2020 und 2021 an. 

 Neuer Ansatz für die Klärgebühren an die Gemeinde Engelberg. Diese 
werden so auch weiterverrechnet. 

 Die Kosten für Revisionen unserer Nutzungsplanung bleiben in etwa gleich 
hoch. 

 Die Kommunalen Tourismusförderung und die Abgaben werden tiefer aus-
fallen. 

 Der Finanzausgleich fällt um CHF 25'000.00 höher aus. 

 Die Schmutz- und Regenwasserleitungen müssen bei der Liegenschaft 
Hauptstrasse 18 und 20 saniert werden, Kostenpunkt ca. CHF 40'000.00.  

Anträge 

Der Gemeinderat beantragt, dem Budget 2021 zuzustimmen. 

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 0.50 Einheiten zu belassen. 
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2021 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-
nung) für das Jahr 2021 der Gemeinde Wolfenschiessen beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Politischen Gemeinde erachten wir als 
richtig. Die finanzielle Lage der Politischen Gemeinde Wolfenschiessen prä-
sentiert sich angespannt und bedarf einer strikten Kostenkontrolle. 

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.50 Einheiten beur-
teilen wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 97'200.00 zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im September 2020 Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident 
Rosly Christen, Sekretärin 
René Engelberger 
Esther Niederberger 
Gabriel Villa 
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Erläuterung zu Traktandum 6 

Bericht und Antrag des Gemeinderates 
zur Totalrevision des Feuerwehrreglements 

Ausgangslage 

Das neue kantonale Brandschutz- und Feuerwehrgesetz (BFG) ist am 01. Juli 
2018 in Kraft getreten. Alle Gemeinden haben ihre Feuerwehrreglemente bis 
am 01. Januar 2021 an die Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen. 

Die politischen Gemeinden haben den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnis-
sen entsprechende Feuerwehren zu organisieren, auszurüsten und zu unter-
halten. Sie tragen deren Kosten, soweit sie nicht durch Dritte finanziert wer-
den. 

Die Gemeinden erlassen ein Feuerwehrreglement. Das Reglement wird von 
der Gemeindeversammlung erlassen und Bedarf zur Gültigkeit die Genehmi-
gung durch den Regierungsrat. 

Das Feuerwehrinspektorat hat den Entwurf eines Feuerwehrreglements den 
Gemeinden zur Verfügung gestellt. Das Musterreglement wurde in Rückspra-
che mit dem kantonalen Rechtsdienst erstellt. 

Das nun vorliegende Feuerwehrreglement (FWR) richtet sich nach diesem 
Musterreglement. Es ersetzt das bisherige Feuerschutzreglement vom 22. 
November 2013. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, der Totalrevision des Feuerwehrreglements zu-
zustimmen. 
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Reglementsentwurf 

Feuerwehrreglement (FWR) 

vom 20. November 2020 

Die St immberecht igten der  
Pol i t ischen Gemeinde W olfenschiessen,  

gestützt auf Art. 34 Abs. 2 des Gemeindegesetzes (GemG)[1], in Ausfüh-
rung von Art. 20, 22, 32, 45 und 49 des Brandschutz- und Feuerwehr-
gesetzes (BFG)[2], § 9 und § 10 der Brandschutz- und Feuerwehrver-
ordnung (BFV)[3], sowie § 2 der Feuerwehrentschädigungsverordnung 
(FEV) [4], 

beschl iessen:  

I. AUFGABEN UND ORGANISATION 

Art. 1 Kernaufgaben und weitere Dienstleistungen 
1 Die Feuerwehr erfüllt die Kernaufgaben gemäss Art. 21 BFG. 
2 Daneben kann sie folgende weitere Dienstleistungen erbringen: 
1. Ordnungs- und Verkehrsdienst, namentlich bei Festanlässen, Aus-

stellungen, Umzügen und anderen besonderen Ereignissen; 
2. Hilfestellungen bei der Umsetzung von Feuerverboten. 

Art. 2 Gemeinderat  
Der Gemeinderat  
1. übt die Aufsicht über die Feuerwehr aus; 
2. erlässt zwecks Organisation der Feuerwehr ein Organigramm; 
3. wählt die Feuerwehrkommandantin oder den Feuerwehrkomman-

danten sowie die Stellvertreterin oder den Stellvertreter. 
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Art. 3 Feuerwehrkommando 
Die Feuerwehrkommandantin oder der Feuerwehrkommandant  
1. leitet die Feuerwehr;  
2. ist verantwortlich für die ständige Dienstbereitschaft, für die Materi-

albewirtschaftung, für die Instruktion sowie für die Ausbildung von 
Kader und Mannschaft;  

3. vertritt die Feuerwehr nach aussen; 
4. ist für alle Aufgaben zuständig, die nach der kantonalen Feuer-

wehrgesetzgebung und diesem Reglement nicht einer anderen In-
stanz zugewiesen sind. 

II. ANGEHÖRIGE DER FEUERWEHR 

Art. 4 Sollbestand und Ölwehr 
1 Der Sollbestand der Feuerwehr richtet sich nach den Vorgaben des 

Feuerwehrinspektorats. 
2 Die Einteilung in den Ölwehrdienst ist der Feuerwehrpflicht gleichge-

stellt. 

Art. 5 Freiwilliger Feuerwehrdienst 
1 Angehörige der Feuerwehr, die das Ende der Dienstpflicht erreicht 

haben, können im Dienst belassen werden. 
2 Ebenso können nicht feuerwehrpflichtige Personen in den Dienst 

aufgenommen werden. 
3 Sie haben bei der Feuerwehrkommandantin oder dem Feuerwehr-

kommandanten einen entsprechenden Antrag zu stellen. 

Art. 6 Funktionen und Gradbezeichnungen 
1 Die Funktionen und Gradbezeichnungen in der Feuerwehr werden 

wie folgt festgelegt: 
Feuerwehrkommandant/in Hauptmann 
Vizekommandant/in Oberleutnant 
Atemschutzchef/in Leutnant / Oberleutnant 
Zugführer/in Leutnant / Oberleutnant 
Materialverwalter/in Feldweibel 
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Rechnungsführer/in Fourier 
Gruppenführer/in Wachtmeister 
Feuerwehrangehörige/r Soldat/in 
Neueingeteilte/r  Rekrut/in 

2   Wird Feuerwehrangehörigen eine vorübergehende Funktion ohne 
Beförderung im Grad übertragen, so stehen ihnen die Rechte und 
Pflichten zu, welche für den der Funktion entsprechenden Grad festge-
legt sind.  

Art. 7 Beförderungen  
Der festgelegte Grad wird erst verliehen, wenn die Anwärterin oder der 
Anwärter die für die betreffende Funktion erforderliche Ausbildung mit 
Erfolg bestanden hat. Davon ausgenommen sind die Materialverwalterin 
bzw. der Materialverwalter und die Rechnungsführerin bzw. der Rech-
nungsführer. 

Art. 8 Persönliche Ausrüstung 
1 Die Angehörigen der Feuerwehr sind mit einer persönlichen Ausrüs-

tung zu versehen, die sie vor Schädigungen bestmöglich schützt. 
2 Die persönliche Ausrüstung ist zu Hause aufzubewahren und jeder-

zeit griffbereit zu halten. 
3 Das Tragen der persönlichen Ausrüstung oder von Teilen derselben 

ist nur bei Übungen, Kursen und Einsätzen gestattet. Die Feuerwehr-
kommandantin oder der Feuerwehrkommandant kann Ausnahmen be-
willigen. 

4 Nach dem Austritt aus der Feuerwehr ist die persönliche Ausrüstung 
zurückzugeben. 

Art. 9 Übungen und Kurse 
1 Die Übungen und Kurse für die Aus- und Weiterbildung richten sich 

nach den §§ 20-23 BFV.  
2 Im Weitern gelten die Reglemente der Feuerwehr Koordination 

Schweiz (FKS) sowie die Weisungen des Feuerwehrinspektorats. 
3 Für die Aus- und Weiterbildung wird eine Jahresplanung erstellt. Die 

konkreten Ausbildungseinheiten werden in detaillierten Übungsplänen 
umschrieben. 
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4 Im Übungsplan sind die Zielsetzungen des Feuerwehrinspektorats 
sowie allfällig vorhandene Ausbildungslücken zu berücksichtigen.  

Art. 10 Amtsgeheimnis und Information der Öffentlichkeit 
1 Die Angehörigen der Feuerwehr haben Wahrnehmungen, die sie in 

Ausübung ihrer dienstlichen Verpflichtungen machen, geheim zu halten.  
2 Die Information der Öffentlichkeit richtet sich nach der Vereinbarung 

zwischen dem Feuerwehrinspektorat und den Strafverfolgungsbehörden 
betreffend ereignis- und einsatzbezogene Informationskompetenz (Medi-
enhoheit) vom 13. Mai 2019. 

Art. 11 Entschädigung für bestimmte Aufgaben 
Für die bestimmten Aufgaben gemäss § 2 Abs. 2 FEV werden anstelle 
von Stundenentschädigungen die Pauschalen gemäss Anhang 1 ausge-
richtet. 

III. MATERIAL, GERÄTSCHAFTEN UND FAHRZEUGE 

Art. 12 Grundsatz 
Die Feuerwehr wird den örtlichen Verhältnissen und Gegebenheiten 
entsprechend nach den Vorgaben der FKS und den Weisungen des 
Feuerwehrinspektorats mit Material, Gerätschaften und Fahrzeugen 
ausgerüstet. 

Art. 13 Fahrzeuge und Spezialausrüstung 
1 Für Fahrzeuge und für die Spezialausrüstung sind die Dienstchefs 

der einzelnen Spezialdienste verantwortlich.  
2 Sie sind verpflichtet, nach jeder Übung und jedem Einsatz die Bereit-

schaft der Fahrzeuge und der Geräte zu kontrollieren und festgestellte 
Schäden, Mängel und Fehlfunktionen zu melden. Kleinere Reparaturen 
an Gerätschaften sind unverzüglich vorzunehmen.  

3 Die Fahrzeuge sind wöchentlich einer Fahrkontrolle zu unterziehen, 
unter Berücksichtigung der bei Übungen und Einsätzen durchgeführten 
Kontrollen. 
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4 Im Weiteren richten sich Überwachung und Kontrolle der Dienst-
bereitschaft nach den Herstellerinformationen oder nach den Vorgaben 
der FKS. 

IV. EINSATZ 

Art. 14 Alarmierung 
1 Bei der Alarmierung der Feuerwehr haben die aufgebotenen Angehö-

rigen der Feuerwehr unverzüglich entsprechend den Anweisungen der 
Feuerwehrkommandantin oder des Feuerwehrkommandanten einzurü-
cken. 

2 Auf dem Schadenplatz haben sie sich ohne Verzug bei der Schaden-
platzkommandantin oder dem Schadenplatzkommandanten zu melden. 

Art. 15 Einsatz auf dem Schadenplatz 
Der Einsatz der Feuerwehr auf dem Schadenplatz richtet sich nach den 
bestehenden Ausbildungsvorschriften der FKS und den Weisungen des 
Feuerwehrinspektorats. 

Art. 16 Entschädigung bei Requirierungen 
Die Höhe der Entschädigung für die von der Feuerwehr requirierten 
Fahrzeuge wird durch die Feuerwehrkommandantin oder den Feuer-
wehrkommandanten festgesetzt. 

Art. 17 Ersatzpflicht für Einsatzkosten 
1 Die Ersatzpflicht für Einsatzkosten richtet sich nach Art. 43 BFG. 
2 Der Kostenersatz berechnet sich nach dem Tarif gemäss Anhang 2. 
3 Die Gemeindeverwaltung erlässt die Kostenverfügung. 

V. LÖSCHWASSERVERSORGUNG UND SPEZIELLE RISIKEN 

Art. 18 Löschgebiete  
1 Die Gemeinde Wolfenschiessen wird in folgende Löschgebiete einge-

teilt: 
1. Wolfenschiessen: 
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2. Untertrübsee, Arni, Trübsee, Jochpass und Titlis; 
3. Grafenort. 

2 In Bezug auf die Löschgebiete Untertrübsee, Arni, Trübsee, Joch-
pass und Titlis sowie Grafenort wird auf den Vertrag zwischen der Ein-
wohnergemeinde Engelberg und der Politischen Gemeinde Wolfen-
schiessen vom 29. Juli 1983 verwiesen. 

Art. 19 Löscheinrichtungen 
1 Die Feuerwehrkommandantin oder der Feuerwehrkommandant stellt 

die Überwachung der Betriebsbereitschaft von Löscheinrichtungen si-
cher, insbesondere: 
1. der Löschwasserreserven; 
2. der Steuerungsanlagen für die Auslösung der Löschwasser-

reserven; 
3. der Hydranten; 
4. der Wasserbezugsorte an den Feuerweihern, unterirdische Lösch-

wasserbehälter, fliessende und ruhende Gewässer. 
2 Die Hydranten sind mindestens einmal pro Jahr auf ihre Funktions-

tüchtigkeit zu überprüfen. Die Feuerwehrkommandantin oder der Feu-
erwehrkommandant ist über die Ergebnisse der Hydrantenkontrolle zu 
informieren. 

3 Die Feuerwehrkommandantin oder der Feuerwehrkommandant regelt 
mit den Organen der verschiedenen privaten- und Gemeindewasserver-
sorgungen deren Aufgaben in Verbindung mit den Löscheinrichtungen. 
Dies betrifft insbesondere die nötige Regelung im Pflichtenheft der ent-
sprechenden Brunnenmeister der Wasserversorgungen. 

Art. 20 Beiträge Privater 
Private, in deren Interesse Anlagen für die Sicherstellung von Lösch-
wasser errichtet oder erweitert werden, haben an die Kosten im Ver-
hältnis zu dem ihnen daraus erwachsenden Vorteil Beiträge zu leisten. 

Art. 21 Spezielle Risiken 
1 Die Feuerwehr beurteilt spezielle Risiken wie insbesondere feuerge-

fährliche Betriebe, Objekte mit grosser Personenbelegung oder abgele-
gene Objekte mit schlechten Löschwasserverhältnissen. 
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2 Sie erstellt geeignete Einsatzpläne, um die Risiken zu reduzieren und 
sich bestmöglich auf einen Einsatz vorzubereiten. 

3 Die Wirksamkeit der Einsatzpläne wird durch Übungen überprüft. 

VI. DISZIPLINARRECHT 

Art. 22 Disziplinarvergehen 
1 Das Ahnden von Disziplinarstössen richtet nach Art 49 BFG. 
2 Die Höhe von Ordnungsbussen richtet sich nach Anhang 3. 

Art. 23 Entschuldigungen 
1 Entschuldigungen sind schriftlich und begründet mit den erforderli-

chen Unterlagen wie Arztzeugnis, Aufgebot zu Militär oder Zivilschutz 
und dergleichen bei der Feuerwehrkommandantin oder beim Feuer-
wehrkommandanten einzureichen. 

2 Bei Bedarf können weitere Unterlagen verlangt werden. 

Art. 24 Mehrmaliges, entschuldigtes Fernbleiben 
Bei mehrmaligem, entschuldigtem Fernbleiben ohne zwingende Gründe 
entscheidet die Feuerwehrkommandantin oder der Feuerwehrkomman-
dant über das weitere Vorgehen. 

Art. 25 Entlassung 
1 Feuerwehrpflichtige, die eine mangelhafte Dienstauffassung zeigen 

oder zufolge ihres Benehmens bei den übrigen aktiven Feuerwehleuten 
Ärgernis verursachen, sind durch die Feuerwehrkommandantin oder der 
Feuerwehrkommandant aus dem Feuerwehrdienst zu entlassen. 

2 Die entlassene Person ist zur Bezahlung der Ersatzabgabe nach 
Art. 37 BFG verpflichtet. 

Art. 26 Inkasso von Ordnungsbussen 
1 Das Inkasso der Ordnungsbussen obliegt der Gemeindeverwaltung. 
2 Eine Verrechnung mit der Feuerwehrentschädigung ist zulässig. 
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VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 27 Aufhebung bisherigen Rechts 
Alle mit dem vorliegenden Reglement in Widerspruch stehenden Be-
stimmungen sind aufgehoben, insbesondere das Feuerschutzreglement 
vom 22. November 2013. 

Art. 28 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt nach der Annahme durch die Gemeinde-
versammlung und unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat auf den 1. Januar 2021 in Kraft. 

Wolfenschiessen, den 20. November 2020 

Namens der Politischen Gemeinde 
Wolfenschiessen 

Wendelin Odermatt 
Gemeindepräsident 

Andreas Bünter 
Gemeindeschreiber 

Vom Regierungsrat genehmigt am: 

Regierungsrat Nidwalden 

Armin Eberli 
Landschreiber 
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Anhang 1 

Entschädigung für bestimmte Aufgaben 

Die Pauschalentschädigungen betragen: 

Aufgabe Betrag 
Feuerwehrkommandant/in CHF 5'000.00 
Vizekommandant/in CHF 2'500.00 
Atemschutzchef/in  CHF 2'000.00 
Rechnungsführer/in CHF 1'700.00 
Zugführer/in CHF 400.00 
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Anhang 2 

Verrechenbare Kosten 

Die verrechenbaren Kosten für Einsätze der Feuerwehr betragen: 

Fehlalarm / Brandmeldeanlagen 
Code Bezeichnung Grundgebühr 

je Einsatz  
01 1. Fehlalarm im Kalenderjahr keine 
02 2. Fehlalarm im Kalenderjahr CHF 500.00 
03 ab 3. Fehlalarm im Kalenderjahr CHF 1'000.00 

Mannschaft / Personal 
Code Bezeichnung Grundgebühr 

je Stunde  
11 Einsatzkräfte gradunabhängig CHF 75.00 

Fahrzeuge 
Code Bezeichnung Grundgebühr 

je Stunde  
21 Tanklöschfahrzeug ab 14t CHF 300.00 
22 Tanklöschfahrzeug bis 14t CHF 200.00 
23 Atemschutzfahrzeug CHF 180.00 
24 Pikettfahrzeug / Pionierfahrzeug CHF 180.00 
25 Mannschaftstransporter CHF 150.00 
26 Zugfahrzeug CHF 150.00 
27 Ölwehranhänger CHF 70.00 
28 Beleuchtungsanhänger CHF 30.00 
29 Motorboote CHF 250.00 
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30 Private Personenfahrzeuge CHF 0.70/km 
31 Private Zugfahrzeuge CHF 30.00 

Maschinen / Kleingeräte 
Code Bezeichnung Grundgebühr 

je Einsatz  
41 Grosse Schmutzwasserpumpen CHF 50.00 
42 Aggregate je kW pro Tag CHF 20.00 

Code Bezeichnung Grundgebühr 
je Stunde  

43 Motorspritzen CHF 80.00 
44 Atemschutzgerät inkl. Luft CHF 30.00 
45 Hochleistungslüfter CHF 30.00 
46 Motorkettensäge CHF 20.00 

Material 
Code Bezeichnung Grundgebühr 

je Einsatz  
51 Ölbinder Land, körnig (Sack) CHF 40.00 
52 Ölbinger Wasser, flockig (Sack) CHF 80.00 
53 Ölsperre See gross (Meter/Tag) CHF 20.00 
54 Ölsperre Rhodiasorb (Meter/Tag) CHF 20.00 
55 Rhodiasorb 3m, Ersatz CHF 200.00 
56 Schwemmholzsperre (Meter/Tag) CHF 25.00 
57 Aquasand (mobiler Ölabscheider) je Stunde CHF 10.00 

Verbrauchsmaterial / Materialersatz 
Die Kosten für Materialersatz infolge Beschädigung werden gemäss 
Reparaturaufwand oder gemäss den anfallenden Ersatzkosten mit ei-
nem zusätzlichen Unkostenzuschlag von 40% verrechnet. 
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Verpflegung / Unterbringung / Spesen 
Die Kosten für Verpflegung und allenfalls Unterbringung sowie weitere 
Spesen des Einsatzpersonals gemäss Anordnung des Einsatzleiters 
werden nach dem Aufwand mit einem zusätzlichen Unkostenzuschlag 
von 20% verrechnet. 
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Anhang 3 

Ordnungsbussen 

Gestützt auf Art. 49 Ziff. 2 BFG und § 9 Ziff. 4 BFV wird die Höhe der 
Ordnungsbussen wie folgt festgelegt: 

Bezeichnung Betrag 
Fernbleiben von der Aushebung CHF 150.00 
Unentschuldigte Absenz einer Ausbildung CHF 50.00 
Nichtbefolgen von Aufgeboten für Kurse und  CHF 150.00 
Weiterbildungen 
Unbegründetes Fernbleiben von Ernstfalleinsätzen CHF 150.00 
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Schulgemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Rechenschaftsbericht 2019 

3. Rechnungsablage 2019 

4. Budget 2021 

5. Steuerfuss 2021 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-
gen ab Freitag, 30. Oktober 2020 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder 
können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Erläuterung zu Traktandum 4 und 5 

Bericht und Antrag des Schulrates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2021 

Erfolgsrechnung 

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Ertragsüberschuss 

Aufwandüberschuss 185'600.00 104'700.00 193'426.38

Investitionsrechnung 

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Einnahmenüberschuss 

Ausgabenüberschuss 0.00 0.00 74'157.00

Bemerkungen 

 Der Aufwand der Executive fällt 2021 höher aus, da wir den kantonalen 
Behördentreff (alle 11 Jahren) organisieren. 

 Die Lohnkosten (ohne Sozialversicherungsbeiträge) sind rund 1% höher 
budgetiert im Vergleich zum Budget 2020.  

 Die Lohnkosten der Schulischen Heilpädagogen (SHP) aller Stufen variie-
ren nach Schülerzahlen in den Stufen und nach den besonderen Bedürf-
nissen von einzelnen Lernenden. Für integrierte Sonderschüler erhalten 
wir Entschädigungen vom Kanton. Diese sind ebenfalls budgetiert. 

 Im Bereich der Hardware ORS fallen Kosten an für die Anschaffungen von 
Laptops. Umsetzungskonzept (auch kantonal) 1:1, ein Laptop pro Schüler.

 Im Liegenschaftsbereich sind Ersatzbeschaffungen von 15 Tischen und 
Stühle für die MZA und Neuanschaffungen von 6 Stehtischen für die Pri-
mar budgetiert. 

 Die zu erwartenden Steuereinnahmen sind aufgrund der Situation Covid 19 
um einiges tiefer als im Budget 2020.

 Der kantonale Finanzausgleich fällt zum Vergleich Budget 2020 nochmal 
um rund CHF 100'000 tiefer aus. 

 Um die Mindereinnahmen bei Steuern und Finanzausgleich abzufedern, ist 
eine Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven von CHF 200'000 vor-
gesehen. 



29

Schulgemeinde

Anträge 

Der Schulrat beantragt, dem Budget 2021 zuzustimmen. 

Der Schulrat beantragt den Steuerfuss auf 2.00 Einheiten zu belassen.  
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2021 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-
nung) für das Jahr 2021 der Schulgemeinde Wolfenschiessen geprüft. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Schulgemeinde erachten wir als richtig. 
Die finanzielle Lage der Schulgemeinde Wolfenschiessen präsentiert sich an-
gespannt und bedarf einer strikten Kostenkontrolle. 

Den vom Schulrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.00 Einheiten beurteilen 
wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 185'600.00 zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im September 2020 Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident 
Rosly Christen, Sekretärin 
René Engelberger 
Esther Niederberger 
Gabriel Villa 
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Zusammengefasste Darstellung des Budgets 
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Kirchgemeinde Wolfenschiessen 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Rechenschaftsbericht 2019 

3. Rechnungsablage 2019 

4. Budget 2021 

5. Steuerfusses 2021 

6. Wahlen 

4.1  auf eine Amtsdauer von 4 Jahren 
Wiederwahl von 2 Mitgliedern in den Kirchenrat 

4.2  auf eine Amtsdauer von 4 Jahren 
Neuwahl von 1 Mitglied in den Kirchenrat 

4.3  auf eine Amtsdauer von 2 Jahren 
a) Kirchmeier 
b) Vizepräsident 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-
gen ab Freitag, 30. Oktober 2020 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder 
können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden.
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Kirchgemeinde

Erläuterung zu Traktandum 4 und 5 

Bericht und Antrag des Kirchenrates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2021 

Erfolgsrechnung 
Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Ertragsüberschuss 

Aufwandüberschuss 16'600.00 17'600.00 23'782.24

Investitionsrechnung 

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss 0.00 0.00 0.00

Bemerkungen 

 Der Aufwand im Seelsorgeraum wird mit CHF 230'000.00 gerechnet, und 
der Ertrag beläuft sich auf CHF 186'700.00. 

 Die prognostizierten Steuereinnahmen sind etwas tiefer ausgewiesen. 

 Der kantonale Finanzausgleich der Landeskirche wird ebenfalls etwas tie-
fer berechnet. 

Anträge 

Der Kirchenrat beantragt, dem Budget 2021 zuzustimmen. 

Der Kirchenrat beantragt, den Steuerfuss bei 0.40 Einheiten zu belassen. 
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Kirchgemeinde

Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2021 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrech-
nung) für das Jahr 2021 der Kirchgemeinde Wolfenschiessen beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als ver-
tretbar. 

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.40 Einheiten beurtei-
len wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 16'600.00 zu genehmigen. 

Wolfenschiessen, im Oktober 2020 Die Finanzkommission
Manfred Christen, Präsident 
René Engelberger 
Esther Niederberger 
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Kapellgemeinde Oberrickenbach 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Rechenschaftsbericht 2019 

3. Rechnungsablage 2019 

a) Kapellgemeinde 

b) Stutzkapelle 

c) Maria Hilf Bruderschaft 

4. Budget 2021 

5. Steuerfuss 2021 

6. Kredit Sanierung alte Kaplanei 

7. Wahlen auf 4 Jahre 

a) 1 Mitglied in den Kapellrat (Wiederwahl) 

b) 1 Mitglied in den Kapellrat (Wiederwahl) 

c) 1 Mitglied in die Finanzkommission (Wiederwahl) 

d) 1 Mitglied in die Finanzkommission (Wiederwahl) 

8. Wahlen auf 2 Jahre 

a) Präsident (Wiederwahl) 

b) Vizepräsident (Wiederwahl) 

c) Pflegerin Maria Hilf Bruderschaft (Wiederwahl) 

Die vorliegende Botschaft mit der Geschäftsordnung, dem Budget und den Erläuterungen zu 
den Traktanden wird allen Haushaltungen zugestellt. Die Unterlagen zu den Geschäften lie-
gen ab Freitag, 30. Oktober 2020 in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf oder 
können auf der Homepage www.wolfenschiessen.ch heruntergeladen werden. 
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Kapellgemeinde

Erläuterung zu Traktandum 4 und 5 

Bericht und Antrag des Kapellrates 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2020 

Erfolgsrechnung 

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Ertragsüberschuss 7'300.00 1'000.00 37'832.25

Aufwandüberschuss 

Investitionsrechnung 

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss 0.00 0.00 0.00

Bemerkungen 

 Der Aufwand im Seelsorgeraum wird etwas tiefer sein, der Ertrag wird 
gemäss Vorjahr ausfallen. 

 Die Steuereinnahmen sind etwas höher berechnet, gemäss Abschluss 
2019. 

 Der Finanzausgleich der römisch-katholischen Kirche wird etwas tiefer 
prognostiziert. 

 Die anderen Budgetposten sind im Rahmen der letzten Jahre. 

Anträge 

Der Kapellrat beantragt, dem Budget 2021 zuzustimmen. 

Der Kapellrat beantragt, den Steuerfuss um 0.10 Einheiten von 0.50 Einhei-
ten auf 0.40 Einheiten zu senken. Die Steuereinnahmen werden dadurch um 
CH 7'500.00 tiefer ausfallen. 

Budget
Botschaft

Antrag
Steuerfuss

Budget
nach Antrag

Steuerfuss 0.50 -0.10 0.40

Steuern Natürliche Personen 36'000.00 -7'500.00 28'500.00

Gesamtergebnis +7'300.00 -7'500.00 -200.00
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Bericht und Antrag der Finanzkommission 
zum Budget und zur Festsetzung des Steuerfusses pro 2021 

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investiti-
onsrechnung) für das Jahr 2021 der Kapellgemeinde Oberrickenbach beur-
teilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. 

Gemäss unserer Prüfung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Die aufgezeigte Entwicklung der Kapellgemeinde erachten wir als ver-
tretbar. 

Die vom Kapellrat vorgeschlagene Steuersenkung von 0.10 Einheiten auf 
den neuen Steuerfuss von 0.40 Einheiten beurteilen wir als vertretbar. 

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 7'300.00 zu genehmigen. 

Oberrickenbach, im Oktober 2020 Die Finanzkommission
Irma Mathis 
Peter Christen 
Gabriela Christen 
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Erläuterung zu Traktandum 6 

Kredit für Sanierung alte Kaplanei (CHF 500'000.00) 

Ausgangslage 

Der Kapellrat beabsichtigt, die alte Kaplanei an der Dorfstrasse 10 zu sanie-
ren. Folgende Überlegungen haben den Kapellrat bewogen, die Sanierung 
der Kaplanei zu planen: 

 Das Haus mit Baujahr 1822 weist erhebliche Schäden auf. 

 Das Dach muss saniert werden. Die Schindelfassade weisst Lücken auf. 
Jalousie und Fenster sind undicht und mehrheitlich beschädigt. 

 Das Haus hat keine Sickerleitung, so dass bei Regen, Wasser in den Kel-
ler eindringt. Auch sind die Wasserleitungen mangelhaft. Die Leitungen 
für die Turnhalle / öffentliche Toilette müssen separat geführt werden. 

 Die Böden der alten Kaplanei weisen Senkungen und Schäden auf. Die 
Nassräume sind aus dem Jahr 1985 und sanierungsbedürftig. Ebenfalls 
die Küche welche ersetzt werden muss. 

 Der Kapellrat ist der Ansicht, dass nur mit einer Gesamtrestauration den 
verschiedenen Schäden und Mängeln begegnet werden kann. Um das 
Haus für die nächsten Jahrzehnte flott zu machen 

 Die Planung wurde in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Denkmal-
schutz Nidwalden erarbeitet. Von der Fachstelle sind Beiträge von mind. 
CHF 150'000.- zugesichert. 

Kosten 

Die Kosten stellen sich wie folgt zusammen: 

Sanierungskosten (Bruttokredit) CHF 500'000.00 
./. erwarteter Beitrag Denkmalpflege 30% CHF -150'000.00 
Restkosten Kapellgemeinde CHF 350'000.00 

Antrag 

Der Kapellrat beantragt, dem Bruttokredit von CHF 500'000.00 für die Sanie-
rung der alten Kaplanei zuzustimmen. Der Kapellrat ist bestrebt, das Projekt 
ohne Steuererhöhung zu finanzieren. 

Stellungnahme der Finanzkommission 

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag zur Sanierung der alten Kaplanei 
in der Höhe von CHF 500'000.00 im Sinne des gesetzlichen Auftrages ge-
prüft. 

Die Finanzkommission empfiehlt, dem Antrag des Kapellrates für die Sanie-
rung der alten Kaplanei zuzustimmen. 
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